
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA)

Ordnung zur Bestellung von Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren
vom 19.02.2010

Auf der Grundlage von � 9 Abs. 1 der Grundordnung hat der Gr�ndungssenat der 
HdBA am 04.02.2010 diese Ordnung zur Bestellung von Honorarprofessorinnen und 
Honorarprofessoren beschlossen. Sie wurde am 19.02.2010 durch den Vorstand der 
Bundesagentur f�r Arbeit genehmigt.

§ 1 Grundsätze der Bestellung von Honorarprofessorinnen und 
Honorarprofessoren

(1) Gem�� � 9 Abs. 1 der Grundordnung kann der Vorstand der Bundesagen-
tur f�r Arbeit auf Vorschlag des Senats der HdBA Honorarprofessorinnen 
und Honorarprofessoren bestellen, sofern sie �ber die Qualifikationen ver-
f�gen, die das Hochschulrecht des Landes Baden-W�rttemberg fordert.

(2) Gem�� � 55 Abs. 1 Landeshochschulgesetz Baden-W�rttemberg (LHG 
BW) m�ssen Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren die Einstel-
lungsvoraussetzungen f�r Professorinnen und Professoren nach � 47 LHG 
BW erf�llen.

(3) Zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor an der HdBA kann be-
stellt werden, wer die Voraussetzungen gem�� Absatz 1 und 2 erf�llt und
der Hochschule durch bisherige Leistungen eng verbunden ist.

§ 2 Verfahren der Bestellung

(1) Vorschl�ge an den Senat zur Bestellung einer Honorarprofessorin oder ei-
nes Honorarprofessors bed�rfen der Zustimmung der Rektorin oder des 
Rektors.

(2) Ein Vorschlag an den Senat zur Bestellung einer Honorarprofessorin oder 
eines Honorarprofessors muss eine ausf�hrliche W�rdigung der wissen-
schaftlichen, fachlichen, p�dagogischen und pers�nlichen Eignung der 
oder des Vorgeschlagenen – einschlie�lich der Erf�llung der Einstellungs-
voraussetzungen nach � 47 LHG BW – enthalten und das Lehrgebiet, f�r 
das die Bestellung erfolgen soll, nennen. In der W�rdigung ist auch auf die 
Verbundenheit zur Hochschule durch bisherige Leistungen einzugehen. 
Dem Vorschlag m�ssen folgende Unterlagen beigef�gt sein:
1. ein Lebenslauf der oder des Vorgeschlagenen mit Darstellung des 

beruflichen und wissenschaftlichen Werdegangs,
2. Nachweise zur Erf�llung der Einstellungsvoraussetzungen nach � 47 

LHG BW,
3. Verzeichnisse der Ver�ffentlichungen und der bisherigen Lehrt�tigkeit 

der oder des Vorgeschlagenen,



2

4. ein Gutachten einer Professorin oder eines Professors einer anderen 
Hochschule zur wissenschaftlichen und fachlichen Eignung der oder 
des Vorgeschlagenen und zur Erf�llung der Einstellungsvoraussetzun-
gen nach � 47 LHG BW.

(3) Stimmt der Senat dem Vorschlag zu, so leitet die Rektorin oder der Rektor 
ihn dem Vorstand der Bundesagentur f�r Arbeit zu. Nimmt der Vorstand die 
Bestellung vor, so wird der oder dem Vorgeschlagenen eine Urkunde �ber 
die Bestellung ausgeh�ndigt. In ihr muss das Lehrgebiet der Honorarpro-
fessur benannt sein.

(4) Die Bestellung kann befristet werden.

§ 3 Status, Rechte und Pflichten von Honorarprofessorinnen und 
Honorarprofessoren

(1) Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sind Mitglieder der Hoch-
schule (� 9 Abs. 1 LHG BW) und stehen in einem �ffentlich-rechtlichen 
Rechtsverh�ltnis zur Hochschule (� 55 Abs. 1 LHG BW). Ein Arbeits- oder 
Beamtenverh�ltnis wird durch die Bestellung jedoch nicht begr�ndet.

(2) Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sollen an der HdBA in 
Ihrem Lehrgebiet Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 50 
Lehrveranstaltungsstunden pro Jahr durchf�hren; die Durchf�hrung dieser 
Veranstaltungen darf nicht von der Bezahlung einer Lehrverg�tung abh�n-
gig gemacht werden (� 55 Abs. 1 LHG BW). Honorarprofessorinnen und 
Honorarprofessoren k�nnen an Pr�fungen und an der Forschung beteiligt 
werden.

(3) Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sind berechtigt, die 
Bezeichnung „Honorarprofessor“ bzw. „Honorarprofessorin“ zu f�hren (� 55 
Abs. 1 LHG BW).

(4) Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren besitzen in der Hoch-
schule weder aktives noch passives Wahlrecht.

§ 4 Erlöschen und Widerruf der Honorarprofessur

(1) Die Bestellung zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor erlischt
1. durch schriftlichen Verzicht gegen�ber der Rektorin oder dem Rektor,
2. durch Berufung als Professorin oder Professor an der HdBA,
3. durch Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren durch ein deut-

sches Gericht, wenn dieses Urteil bei einem Beamten den Verlust der 
Beamtenrechte zur Folge h�tte, oder

4. Im Falle der Befristung nach � 2 Absatz 4 mit Ablauf der Befristung.

(2) Die Bestellung zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor kann 
vom Vorstand der Bundesagentur im Einvernehmen mit dem Senat unbe-
schadet der �� 48 und 49 VwVfG widerrufen werden,
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1. wenn sie oder er aus Gr�nden, die sie oder er zu vertreten hat, l�nger 
als zwei Semester keine Lehrveranstaltungen an der HdBA mehr ab-
h�lt,

2. wenn sie oder er eine Handlung begeht, die bei einem Beamten eine 
Disziplinarma�nahme zur Folge h�tte, die nur im f�rmlichen Diszipli-
narverfahren verh�ngt werden kann,

3. wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten die R�cknahme der 
Ernennung zum Beamten rechtfertigen w�rde,

4. wenn ihr oder ihm ein akademischer Grad entzogen wurde,
5. wenn sie oder er gegen die allgemein anerkannten Grunds�tze guter 

wissenschaftlicher Praxis verst��t oder ein solcher Versto� nachtr�g-
lich bekannt wird.

(3) Vor dem Widerruf nach Absatz 2 ist die bzw. der Betroffene anzuh�ren. Mit 
Erl�schen, Widerruf oder R�cknahme der Bestellung zur Honorarprofesso-
rin oder zum Honorarprofessor erlischt auch die Befugnis zur F�hrung der 
Bezeichnung „Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Ver�ffentlichung in Kraft.


